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Beschlussvorschlag: 
 
Die Einrichtung von Einbahnstraßenregelungen für die Straßenzüge Theodor-Storm-Weg, 
Lönsweg und Gerhart-Hauptmann-Straße wird zur Kenntnis genommen. 
 

Sachverhaltsdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 
 
Die verkehrliche Situation in der Straße „Theodor-Storm-Weg“ führte laut 
Anwohnerhinweisen in der Vergangenheit des Öfteren zu Konfliktsituation unter 
Verkehrsteilnehmern. Grund dafür ist, dass die Ausweichbuchten auf dem Theodor-Storm-
Weg durch Fahrzeuge zugeparkt werden und dadurch ein Ausweichen bei 
Begegnungsverkehr nicht mehr möglich ist. Gleiches gilt, wenn Anwohner aus ihrer Einfahrt 
fahren und gegenüber der Einfahrt ein Fahrzeug steht. Dieses ist eine Erschwernis für die 
Anwohner und führt zu erheblichen Rangiermanövern. 
 
Da laut Anwohnerangaben Niemand mehr bereit sei dem anderen Vorrang zu gewähren 
bzw. einen kurzen Moment zu warten kommt es immer wieder zu besagten 
Konfliktsituationen. 
 
Aus diesem Grunde wurde sich der Theodor-Storm-Weg und in diesem Zusammenhang die 
anliegenden Straßenzüge, gemeinsam mit der Polizei, angeschaut. 
 
Der Fontaneweg und der Heinrich-Heine-Weg sind bereits mit Einbahnstraßenregelungen 
(VZ 220) in Richtung Schillerstraße reglementiert. 
 
Der Theodor-Storm-Weg, der Lönsweg sowie die Gerhart-Hauptmann-Str. nicht, obwohl sie 
die gleiche bauliche Beschaffenheit wie der Fontaneweg und der Heinrich-Heine-Weg 
aufweisen. 
 



  

Alle fünf Straßenzüge besitzen nicht die erforderliche Durchfahrtsbreite um eine 
Gegenverkehrsregelung zu gewährleisten.   
 
Der Grund für diese Regelung ist aus den dazugehörigen Straßenakten nicht ersichtlich und 
dem Dienstbereich Ordnungswesen nicht bekannt. 
 
Wie in den Bürgeranliegen geschildert, kam es aufgrund geparkter Fahrzeuge mehrfach zu 
der Situation, dass Fahrzeuge voreinander standen und die Fahrzeugführer wieder 
zurücksetzen mussten. Für größere Fahrzeuge wie z. B. Müllfahrzeuge ist die Durchfahrt in 
dem genannten Gebiet teilweise mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Darüber hinaus 
würde die vorhandene verkehrliche Situation im Einsatzfall Probleme für Rettungs- und 
Entsorgungsfahrzeuge mit sich bringen, so dass es ggf. zu ungewollten Verzögerungen 
kommen könnte. 
 

Rechtslage: 
 
Gem. § 45 Abs. 9 StVO sind Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort 
anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.  

 
Aufgrund der geringen Durchfahrtsbreite die einen Begegnungsverkehr unmöglich machen, 
weisen alle 5 Straßenzüge die besonderen Umstände auf, um eine Einbahnstraßenregelung 
im Sinne des § 45 Abs. 9 StVO einzurichten. 

 

Fazit: 
 
In Absprache mit der Polizei erscheint es mehr als sinnvoll, für die verbleibenden drei 
Straßenzüge ebenfalls eine Einbahnstraßenregelung einzurichten. Die vorgeschriebene 
Fahrtrichtung sollte immer im Wechsel erfolgen. 
 
Fontaneweg und Heinrich-Heine-Weg in Fahrtrichtung Schillerstr. 
 
Theodor-Storm-Weg, Lönsweg sowie Gerhart-Hauptmann-Straße in Fahrtrichtung 
Goethestraße 
 
Wie vorstehend erläutert, wurde die geplante Maßnahme in Zusammenarbeit mit der Polizei 
erstellt, sodass aus polizeilicher Sicht keine Einwände gegen die Einrichtung der 
Einbahnstraßenregelungen im genannten Umfang bestehen. 
 
 
Der Bürgermeister      

In Vertretung 
 
 
gez. K. Bock 
Städtischer Direktor 
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Anlagen 
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